
GEMEINSCHAFT  ERFURTER  CARNEVAL  E.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ORDNUNG  
                             ZUR VERLEIHUNG DER VEREINSORDEN     

Stand: 04.06.2004 
 

 
§1 Die Orden der GEC 

 
(1) Die Gemeinschaft Erfurter Carneval e.V. verleiht Orden und Ehrenzeichen  zur Anerkennung von Leistungen für  
     die Brauchtumspflege und das Ehrenamt 

 
a) Gesellschaftsorden 

Hausorden in mehreren Ausgaben mit unterschiedlicher Gravur 
 

b) Großer Verdienstorden 
Orden mit Brillanten am Band in drei Klassen 

Verdienstorden I. Klasse am Schulterband 
Verdienstorden II. Klasse als Bruststern 
Verdienstorden III. Klasse am Halsband mit Überhöhung 

 
c) Orden für Treue und das Verdienst 

Orden am Band in drei Stufen: 
    Stufe 1. Orden am Halsband 

      Stufe 2.  Orden am Durchzugsband 
Stufe 3  Orden am Schmetterlingsband 

 
d) Ehrenzeichen für Dank und Anerkennung 

Interimsspange in zwei Stufen 
  Stufe 1  Gold 
  Stufe 2  Silber 
Orden in drei Stufen  

Stufe 1 Gold  
Stufe 2 Silber 
Stufe 3 Bronze 

 
e) Orden zur Erinnerung an die Begegnung 

Orden in zwei Stufen 
    Stufe 1 Orden am Durchzugsband/Rahenband 
    Stufe 2 Orden am Schmetterlingsband 
Mit Urkunde bei besonderem Anlass 
 

f) Sonderorden 
Orden für Damen 
Orden des Prinzen 
Orden der Prinzessin 
Senatsorden 
Campagneorden 
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     g)   Orden des Traditionscorps 

 
h) Goldene Ehrennadel  

Ehrennadeladel in zwei Stufen 
    Stufe I   Gold 
    Stufe II. Gold mit Brillanten 

i) Ehrenplakette 
Bronze 
 konturieret 
 farbig 
Silber 
 konturieret 
 farbig 
Gold 
 konturieret 
 farbig 
 

j) Ehrenteller 
 
k) Fahnenschleife 

 
(2)  Der  Prinz Karneval der Stadt stiftet jährlich seinen Prinzenorden, die Prinzessin kann einen Orden  
       herausgeben. 
 
(3)  Der Senat verleiht Orden für die Anerkennung des Engagements. 

 
§ 2 Die Verleihung 

 
  (1)  Die Ordensdekorationen sind im Ordensmatrikel aufgeführt  (Richtlinie Nr.11) 
 
  (2)  Die Verleihung ist in jeweiligen Ordenssatzungen geregelt (Richtlinie Nr.14) 

 
(3)   Ehrungen sind Formblatt gebunden zu beantragen (Anlage Antrag auf Auszeichnung; Antrag auf Verleihung   
       der Ehrenmitgliedschaften). 
 
Die Verleihordnung wurde am 04.06.2004 durch das Gesamtpräsidium beschlossen.  
 
 
gez. Fliedner 
          Präsident 


